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Index

19/05 Menschenrechte

20/02 Familienrecht

41/02 Passrecht Fremdenrecht

Norm

EheG §23;

MRK Art8;

NAG 2005 §11 Abs1 Z4;

NAG 2005 §21 Abs1;

NAG 2005 §30 Abs1;

NAG 2005 §72;

NAG 2005 §74;

1. EheG § 23 heute

2. EheG § 23 gültig ab 01.08.1938

Rechtssatz

Auch wenn der Antrag auf Verleihung eines Aufenthaltstitels nicht unter Hinweis auf § 11 Abs. 1 Z 4 NAG 2005

(Vorliegen einer Aufenthaltsehe im Sinn des § 30 Abs. 1 NAG 2005) abgewiesen wurde, bestehen keine Bedenken gegen

die Ansicht, dass das Vorliegen einer Aufenthaltsehe in die Interessenabwägung nach § 72 NAG 2005 Eingang zu ?nden

hat.Auch wenn der Antrag auf Verleihung eines Aufenthaltstitels nicht unter Hinweis auf Paragraph 11, Absatz eins,

Zi@er 4, NAG 2005 (Vorliegen einer Aufenthaltsehe im Sinn des Paragraph 30, Absatz eins, NAG 2005) abgewiesen

wurde, bestehen keine Bedenken gegen die Ansicht, dass das Vorliegen einer Aufenthaltsehe in die

Interessenabwägung nach Paragraph 72, NAG 2005 Eingang zu finden hat.
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